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FASCHING

19:59 UHR
SCHÜTZENHAUS OCHSENBERG

MIT PARTY DJ WASCHEK

SAMSTAG

OCHSENBERGER

ANGELFREUNDE OCHSENBERG E.V.

8 € EINTRITT ABENDKASSE
INKLUSIVE KLOPFER
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IHK Ostwürttemberg zeichnet die Gemeinde Königsbronn er-
neut als ausgezeichneten Wohnort für Fach- und Führungs-
kräfte aus
Je attraktiver eine Gemeinde für Fachkräfte ist und je mehr sie 
in ihre „Willkommenskultur“ investiert, desto mehr Zuzüge kann 
sie verbuchen. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels 
und dem daraus resultierenden Fachkräftemangel ist das eine 
kluge Zukunftsstrategie. 
Auch in Ostwürttemberg wird jedes Talent gebraucht. Schon jetzt 
ist absehbar, dass der Wettbewerbsdruck um Fach- und Führungs-
kräfte immer größer wird. Die Gemeinde Königsbronn hat im Rah-
men des kürzlich verlängerten Audits als ausgezeichneter Wohnort 
für Fach- und Führungskräfte eindrucksvoll gezeigt, mit welchen 
Strategien und Konzepten sie dem demografischen Wandel be-
gegnet und wie erfolgreich sie diese Maßnahmen umsetzt:
Insgesamt geht das Audit fünf Kernfragen nach: Gibt es ein über-
zeugendes Gesamtkonzept für das Anwerben von Neubürgern? 
Wie leicht ist ein Zuzug in die Gemeinde? Welche Betreuungs-
angebote gibt es für Kinder? Wo punktet die Gemeinde bei der 
internationalen Fachkräftegewinnung und wie hoch ist die Le-
bensqualität vor Ort? 
Die Gemeinde Königsbronn erreichte in allen Handlungsfeldern 
über hundert Punkte (mind. 84 Punkte sind zum Bestehen des 
Audits notwendig). Besonders positiv fiel im Audit die geplante 
Wohnungsbau- und Lebensraumentwicklung auf. 
„Eine gute Wohnbaustrategie ist einer der wichtigsten Baustei-
ne für die Fachkräftegewinnung, denn wer Fachkräfte anlocken 
möchte, muss Wohnraum anbieten können, so Jörg Weiler, Bürger-
meister von Königsbronn. „Projekte wie die „Brenzquellhöfe“ oder 
auch Wohnbauprojekte, die die Gemeinde zusammen mit den 
ansässigen Firmen Zeiss, Hüttenwerke GmbH oder dem Kreisbau 
realisiert, haben uns eindrucksvoll gezeigt, wie wertvoll die Ko-
operation zwischen Wirtschaft und Politik für die Zukunft unserer 

Gemeinden ist“, so Weiler weiter. „Unser Credo ist es, komplexe 
Herausforderungen einer Gemeinde der Zukunft mit kreativen Lö-
sungen in Chancen verwandeln und Projekte effizient umzusetzen“.
Das Angebot der Gemeinde Königsbronn sticht auch beim Thema 
Lebensqualität heraus: Zurzeit setzt die Gemeinde ein neues Rad-
wegekonzept um. Auch im ÖPNV-Bereich ist ein Nahverkehrskon-
zept mit einer höheren Abdeckung für Königsbronn per zusätzlicher 
Vergütung an die Landkreise geplant. Hervorzuheben ist außerdem 
der nachhaltige „Erlebnisraum zwischen Brenz & Pfeffer“ auf dem 
Klosterareal, der einen an den Klimawandel angepassten urbanen 
Raum samt Möglichkeiten für Kulturveranstaltungen schaffen soll.
Thilo Rentschler, Hauptgeschäftsführer der IHK Ostwürttemberg, 
betont, dass das bestandene Re-Audit die Gemeinde darin be-
stärkt, den bereits eingeschlagenen Weg weiterzugehen und wei-
ter mit viel Nachdruck an neuen Zukunftslösungen der Fachkräfte-
gewinnung zu arbeiten. 

Fast 200 Besucherinnen und Besucher folgten der Einladung der 
Volkshochschule zum Benefizkonzert Ugandahilfe in der Hammer-
schmiede. Geboten wurde Blowin´ in the Wind, ein Bob Dylan 
Projekt mit der Sängerin Iris Trevisan.
In vier Abschnitten führte die Band das Publikum mit bekannten 
Liedern durch das Leben von Bob Dylan. Die vier Abschnitte glie-
derten sich in Protest und Tod, Wandlung und Traum, Liebe und 
Beziehung sowie Religion und Segen. Immer passend zu den Ab-

schnitten spielte die Band die passenden Lieder. Iris Trevisan, die 
Gospelröhre, die immer wieder die Band begleitete, begeisterte 
das Publikum mit ihrer hervorragenden Stimme. 
Als sich Helene Dingler, Motor der Ugandahilfe, bei der Band, der 
Sängerin und dem Publikum bedankte, stellte sich heraus, dass 
Trevisan und Dingler bereits seit 25 Jahren befreundet sind.
Eine aus Leidenschaft spielende Band und eine hervorragende 
Sängerin machten den Abend zu einem Erlebnis.

Fotos: Hartmut Pflanz

Qualitätssiegel „Ausgezeichneter Wohnort für Fach- und Führungskräfte“

Benefizkonzert Ugandahilfe in der Hammerschmiede

Foto: Hartmut Pflanz

Beim Überreichen des Zertifikats: von links: Thilo Rentschler, Hauptgeschäftsfüh-
rer der IHK Ostwürttemberg, und Jörg Weiler, Bürgermeister Königsbronn.
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Tel. 9625-0 • Fax 9625-27
E-Mail: rathaus@koenigsbronn.de 
Internet: www.koenigsbronn.de

Bürgerbüro:
Montag bis Freitag 8.00 Uhr – 12.00 Uhr
zusätzlich Mittwoch  14.30 Uhr – 17.30 Uhr
Donnerstag  7.30 Uhr – 12.00 Uhr
 14.30 Uhr – 16.00 Uhr

Alle anderen Ämter:
Montag bis Freitag  8.30 Uhr – 12.00 Uhr 
Mittwoch  14.30 Uhr – 17.30 Uhr
Donnerstag  14.30 Uhr – 16.00 Uhr

Andrea Gambuti, Tel. 9625-23
Thomas Mack, Tel. 9625-28

Steinheim am Albuch, Forststr. 2 
(Eingang Rückseite der Raiffeisenbank) 
Tel. 07329/919007, Fax 07329/1643
E-Mail: steinheim-albuch.pw@polizei.bwl.de

Den/Die diensthabende/n Arzt/Ärztin  
erreichen Sie an Wochenenden, Feiertagen 
(durchgehend 24 Stunden) sowie
Montag von 18.00 bis 8.00 Uhr
Dienstag von 18.00 bis 8.00 Uhr
Mittwoch von 12.00 bis 8.00 Uhr
Donnerstag von 18.00 bis 8.00 Uhr
Freitag von 16.00 bis 8.00 Uhr
immer unter Tel. 116117

Die ärztliche Notfallpraxis erreichen 
Sie während deren Öffnungszeiten
Montag von 19.00 bis 22.00 Uhr
Dienstag von 19.00 bis 22.00 Uhr
Mittwoch von 15.00 bis 22.00 Uhr
Donnerstag von 19.00 bis 22.00 Uhr
Freitag von 17.00 bis 22.00 Uhr
Samstag von 8.00 bis 22.00 Uhr
Sonntag von 8.00 bis 22.00 Uhr
Feiertags von 8.00 bis 22.00 Uhr 
unter Tel. 116117

Die kassenärztliche Notfallpraxis
befindet sich im Klinikum Heidenheim, 
Schlosshaustraße 100, 89522 Heidenheim, 
im Erdgeschoss von Haus C. Fußläufige 
Notfallpatienten können der Beschilde-
rung ab der Eingangshalle folgen.

In lebensbedrohlichen Notfällen 
(z.B. Schlaganfall): 
Notrufnummer des DRK 112

Kinder- und Jugendärzte
Samstag, Sonntag, Feiertag
von 10.00 Uhr – 16.00 Uhr
in der Notfallpraxis Heidenheim

kann unter Tel. 0761/12012000 
abgefragt werden.

(außerhalb der Öffnungszeiten) 
jeweils von 8.30 Uhr bis 8.30 Uhr.

Donnerstag, 02.02., 
Adler-Apotheke, 
Lange Straße 37, Herbrechtingen

Freitag, 03.02., 
Schloss-Apotheke, 
Kurze Straße 5, Heidenheim

Samstag, 04.02., 
Zoeppritz-Apotheke, 
Zoeppritzstraße 1, Heidenheim
Herwartstein-Apotheke, 
Schickhardtstraße 1, Königsbronn,
am Samstag, 04.02., 
von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr geöffnet

Sonntag, 05.02., 
Giengener Bärenapotheke, 
Marktstraße 23, Giengen, und
Alb-Apotheke, 
Wilhelmstraße 21, Gerstetten

Montag, 06.02., 
Karl-Olga-Apotheke, 
Karlstraße 12, Heidenheim

Dienstag, 07.02., 
Brenz-Apotheke, 
Voithstraße 1, Königsbronn

Mittwoch, 08.02., 
VIVIT-Apotheke, 
Bergstraße 2, Heidenheim

Donnerstag, 09.02., 
Apotheke Nattheim, 
Fleinheimer Straße 1, Nattheim, und
Alb-Apotheke, 
Wilhelmstraße 21, Gerstetten

Für Notfälle wenden Sie sich bitte an Ihren 
Haustierarzt.

Ökumenische Sozialstation Heidenheim 
Tel. 07321/9866-0

Gabriele Körnig, Tel. 07328/922162

(Dieser Dienst ist kostenlos)
So erreichen Sie uns: Tel. 0170/8481912
Ulrike Fries, Tel. 07328/4424
Claudy Frey-Rathgeb, Tel. 07328/7253

Tel. 08000/11616

Ärzte-Notdienst
Allgemeiner Notruf 112
Feuerwehr 112
Unfall, Überfall 110
DRK-Rettungsdienst 
07361/19222

Störungsnummer für Strom
07961/9336-1401

Störungsnummer für Gas
07321/328-111

Störungsnummer für Wasser
07328/6272
07326/6470

Gemeindeverwaltung
Königsbronn

Öffnungszeiten

Zahnärztlicher Wochenend-
und Feiertagsdienst

Polizeiposten

Dienstbereitschaft 
der Apotheken

Tierärztlicher Wochenend-
und Feiertagsdienst

Mobile Dienste

Hilfetelefon
Gewalt gegen Frauen

Hospizgruppe Königsbronn

Friedhofsverwaltung

Ökumenische Nachbarschafts-
hilfe Königsbronn
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Schwarzes Brett

Veranstaltungen von 02. Februar bis 09. Februar 2023

Freitag, 03. Februar
18.00 Uhr  Schwäbischer Albverein OG Königsbronn, Dämmerschoppen,  

Gasthaus „Hirsch“, Zang

Samstag, 04. Februar
19.30 Uhr Itzelberger Pfannaglopfer, Ü 30 – Oldie Fasching, Hammerschmiede
20.00 Uhr Kath. Kirchengemeinde Faschingsteam, Fasching, Ketteler-Haus

Montag, 06. Februar
14.30 – 
19.30 Uhr Deutsches Rotes Kreuz, Blutspende, Hammerschmiede

Mittwoch, 08. Februar
16.00 – 
18.00 Uhr  Gemeinde, Sprechstunde des Behindertenbeauftragten Hermann  

Widmann, Rathaus Besprechungszimmer

Donnerstag, 09. Februar
18.30 Uhr Gemeinde, Gemeinderatssitzung, Hammerschmiede kleiner Saal

Abfallkalender

Gefunden:

•  Ein paar schwarze Handschuhe sind im 
Bürgerbüro liegen geblieben.

Einladung zur Sitzung des 
Gemeinderates am 09.02.2023, 
um 18.30 Uhr, in der Hammer-
schmiede, kleiner Saal

Tagesordnung

1. Bekanntgaben
2.  Bekanntgabe von in nichtöffentlicher 

Sitzung gefassten Beschlüssen
3.  Neukalkulation der Abwassergebüh-

ren des Eigenbetriebs Abwasser für 
das Jahr 2023 und Satzung zur Ände-
rung der Satzung über die öffentliche 
Abwasserbeseitigung

4. Vergaben:
 a)  Teilnahme der Gemeinde Königs-

bronn an der 22. Bündelausschrei-
bung Strom für die Jahre 2024 – 
2026 der GT_Service GmbH

 b)  Teilnahme der Gemeinde Königs-
bronn an der 14. Bündelausschrei-
bung Erdgas für die Jahre 2024 – 
2026 der GT_Service GmbH

 c)  Neubau Feuerwehrgerätehaus 
Zang – Abgasabsaugsystem

 d)  Neubau Feuerwehrgerätehaus 
Zang – Fliesenarbeiten

 e)  Neubau Feuerwehrgerätehaus 
Zang – Estricharbeiten

Gefunden / Verloren

Folgende Abfuhrtermine finden in  
Königsbronn, Itzelberg, Ochsenberg 
und Zang statt.

Freitag, 03. Februar
Gelber Sack und Papiertonne

Die nächste Altpapiersammlung durch
die örtlichen Vereine ist am 18. Febru-
ar.

Montag, 06. Februar
Restmüll

Mittwoch, 08. Februar
Biomüll

Öffnungszeiten
Wertstoff-Zentrum, Wiesenstraße:  
Dienstag von 13.00 – 18.00 Uhr
2. Samstag im Monat von 8.00 – 11.30 Uhr

Die gute Tat

An Selbstabholer zu verschenken:

•  Paidi Bett, 140 x 70 cm, mit Matratze 
und herausnehmbaren Gitterstäben, zu 
verschenken.

 Tel. 07328/5564

Amtliche Bekanntmachungen

Zum Tode von
Senta Bruch

Vor ein paar Tagen verstarb mit Senta 
Bruch eine kommunalpolitisch inter-
essierte und engagierte Mitbürgerin. 
Für den Unabhängigen Wählerblock 
war die Verstorbene von 1999 bis 
2004 Mitglied im Gemeinderat. Da-
bei lag ihr besonders die Familien-
politik, Jugendthemen und Soziales 
am Herzen.

Wir trauern um Frau Bruch, unser Mit-
gefühl gilt der Familie.

Jörg Weiler
Bürgermeister

31.01.2023 – 27.02.2023
Wiesenhof
Wäldlesäcker 1, Königsbronn

Wer macht wann Betriebsferien
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5. Bausachen
6. Annahme von Spenden
7. Verschiedenes
8. Anfragen

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger 
sind zu dieser Sitzung herzlich eingeladen.

gez.

Jörg Weiler
Bürgermeister

Einladung zur Sitzung des 
Zweckverbandes Musikschule 
Oberkochen-Königsbronn am 
07.02.2023, um 17.30 Uhr, im 
Sitzungssaal des Rathauses 
Oberkochen

Tagesordnung

1. Wahl des Verbandsvorsitzenden
2.  Wahl des stellvertretenden Ver-

bandsvorsitzenden
3.  Jahresrechnung 2021; Feststellung 

des Rechnungsergebnisses
4.  Einbringung, Beratung und Verab-

schiedung der Haushaltssatzung und 
des Haushaltsplanes 2023

5.  Bericht über das abgelaufene Musik-
schuljahr

6. Anfragen

Oberkochen, 26.01.2023

gez. 

Traub
Verbandsvorsitzender

Aus der Arbeit des 
Gemeinderates

Sitzung des Gemeinderats vom 
26. Januar 2023
Entschuldigt: Gemeinderätin Lara-Ste-
fanie Kölsch, Gemeinderäte Michael 
Bruch, Dr. Dietrich Kölsch und Roland 
Schmid

Auszeichnung der Gemeinde Königs-
bronn als „ausgezeichneter Wohnort 
für Fach- und Führungskräfte“ durch die 
IHK
Siehe Seite 2.

Bekanntgaben
Bürgermeister Weiler gab bekannt, dass 
die Gemeinde Königsbronn von der Lan-
deszentrale für politische Bildung folgende 
Zuwendungen für die Georg Elser Gedenk-
stätte für das Jahr 2023 erhält:
1.  800,00 Euro für die Publikation Schrif-

tenreihe der Georg Elser Gedenkstät-
te, Band 22

2.  1880,00 Euro für das Symposium der 
Georg Elser Gedenkstätte

3.  2000,00 Euro für die Szenische Lesun-
gen 

Beratung und Beschlussfassung über 
die Stellungnahmen der Fraktionen 
zum Haushaltsplan 2023 und den Wirt-
schaftsplänen der Eigenbetriebe Ab-
wasserbeseitigung und Wasserversor-
gung 2023
In der Gemeinderatssitzung vom 12. Januar 
2023 nahmen die Fraktionen des Gemein-
derats zum Entwurf der Haushaltssatzung 
mit Haushaltsplan 2023 sowie den Wirt-
schaftsplänen 2023 der Eigenbetriebe 
Wasser und Abwasser Stellung. 
Die Stellungnahmen und die darin aufge-
führten Anträge wurden in der Sitzung be-
raten und beschlossen.

Verabschiedung Haushaltsplan und 
Haushaltssatzung und Finanzplanung 
der Gemeinde für das Jahr 2023 – Be-
ratung und Beschlussfassung
Kämmerer Cimander stellte den Gemein-
dehaushalt 2023 vor. Der Gemeinderat be-
schloss einstimmig mit 17:0 Stimmen den 
Haushaltsplan 2023.
Der Gemeinderat beschloss einstimmig 
mit 17:0 Stimmen die vorgelegte Finanz-
planung mit Investitionsprogramm bis 
zum Jahr 2026.
Die Veröffentlichung erfolgt nach Geneh-
migung durch das Landratsamt Heiden-
heim.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Was-
ser mit Finanzplan für das Jahr 2023
– Beratung und Beschlussfassung
Der Gemeinderat beschloss einstimmig 
mit 17:0 Stimmen den Wirtschaftsplan 
2023 sowie die im Gesamtergebnishaus-
halt und Gesamtfinanzhaushalt enthaltene 
Finanzplanung und das Investitionspro-
gramm bis zum Jahr 2026. 

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Ab-
wasser mit Finanzplan für das Jahr 2023
– Beratung und Beschlussfassung
Der Gemeinderat beschloss einstimmig 
mit 17:0 Stimmen den Wirtschaftsplan 
2023 sowie die im Gesamtergebnishaus-
halt und Gesamtfinanzhaushalt enthaltene 
Finanzplanung und das Investitionspro-
gramm bis zum Jahr 2026.

Satzung zur Änderung der Betriebssat-
zung des Eigenbetriebs Wasserversor-
gung Königsbronn
Der Gemeinderat beschloss einstimmig 
mit 17:0 Stimmen die Satzung zur Än-
derung der Betriebssatzung des Eigen-
betriebs Wasserversorgung Königsbronn. 
Diese ist in den amtlichen Bekanntma-
chungen veröffentlicht.

Satzung zur Änderung der Betriebssat-
zung des Eigenbetriebs Abwasserbesei-
tigung Königsbronn
Der Gemeinderat beschloss einstimmig 
mit 17:0 Stimmen die Satzung zur Ände-
rung der Betriebssatzung des Eigenbe-
triebs Abwasserbeseitigung Königsbronn. 
Diese ist in den amtlichen Bekanntma-
chungen veröffentlicht.

Verschiedenes
Notstromgenerator Wasserwerk Itzelberg
Bürgermeister Weiler gab bekannt, dass 
wie in der letzten Sitzung bekannt ge-
geben ein Vororttermin am Wasserwerk 
Itzelberg stattgefunden hat. Der Stand-
ort für den geplanten Notstromgenerator 
konnte nochmals geändert werden. Dies 
wird nun geprüft und es werden neue 
Planunterlagen eingereicht. 

Interkommunales Gewerbegebiet Königs-
bronn-Heidenheim-Oberkochen
Des Weiteren gab Bürgermeister Weiler 
bekannt, dass der Flächennutzungsplan 
für das Interkommunale Gewerbegebiet 
Königsbronn-Heidenheim-Oberkochen ge-
ändert werden soll.
Die Zweckverbandsfläche auf Oberkoch-
ener Gemarkung soll umgeplant werden 
von landwirtschaftlicher Nutzung in ge-
werbliche Nutzung.

Hinweis:
Die Sitzungsunterlagen für die öffentli-
chen Tagesordnungspunkte können Sie ab 
sofort im Ratsinformationssystem unter  
koenigsbronn.ris-portal.de und ab Mon-
tag im Bürgerbüro Zim-
mer 0.1 einsehen. Sie 
werden auch bei Beginn 
der Gemeinderatssitzung 
für die Zuhörer/-innen im 
Sitzungssaal ausgelegt.
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Die Gemeinde Königsbronn wird über die-
se Planungsabsicht formal unterrichtet und 
kann eine Stellungnahme abgeben, sofern 
der Aufgabenbereich der Gemeinde Königs-
bronn durch diese Planung berührt wird.
Der Gemeinderat stimmte der Planung zu. 

Auch soll die Anschlussstelle Oberkochen-
Süd verkehrsgerecht ausgebaut werden.
Die Gemeinde Königsbronn wird auch über 
diese Planungsabsicht formal unterrichtet 
und kann eine Stellungnahme abgeben, 
sofern der Aufgabenbereich der Gemeinde 
Königsbronn durch diese Planung berührt 
wird.
Der Gemeinderat stimmte auch dieser Pla-
nung zu. 

Satzung zur Änderung der Be-
triebssatzung des Eigenbetriebs 
Wasserversorgung Königsbronn
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg (GemO) und § 3 
Abs. 2 des Gesetzes über die Eigenbetrie-
be der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz – 
EigBG), hat der Gemeinderat der Gemein-
de Königsbronn am 14.12.2022 folgende 
Satzung zur Änderung der Betriebssatzung 
des Eigenbetriebs Wasserversorgung Kö-
nigsbronn beschlossen:

§ 1
Nach § 1 wird folgender § 1a Wirtschafts-
führung und Rechnungswesen eingefügt:

§ 1a
Wirtschaftsführung und Rechnungs wesen
Gemäß § 12 Abs. 3 EigBG wird festgelegt, 
dass die Wirtschaftsführung und das Rech-
nungswesen des Eigenbetriebs auf Grund-
lage der Kommunalen Doppik erfolgen.

§ 2
Die Satzung zur Änderung der Betriebssat-
zung des Eigenbetriebs Wasserwerk Kö-
nigsbronn tritt am 01.01.2023 in Kraft.

Königsbronn, 02.02.2023
gez. Weiler, Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
von aufgrund der GemO erlassenen Verfah-
rensvorschriften beim Zustandekommen 
dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO 
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
oder elektronisch innerhalb eines Jahres 
seit der Bekanntmachung dieser Satzung 

gegenüber der Gemeinde geltend ge-
macht worden ist; der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeich-
nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind.

Satzung zur Änderung der Be-
triebssatzung des Eigenbetriebs 
Abwasserbeseitigung Königs-
bronn
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg (GemO) und § 3 
Abs. 2 des Gesetzes über die Eigenbetrie-
be der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz 
– EigBG), hat der Gemeinderat der Gemein-
de Königsbronn am 14.12.2022 folgende 
Satzung zur Änderung der Betriebssatzung 
des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung 
Königsbronn beschlossen:

§ 1
Nach §1 wird folgender §1a Wirtschaftsfüh-
rung und Rechnungswesen eingefügt:

§ 1a
Wirtschaftsführung und Rechnungswesen 
Gemäß § 12 Abs. 3 EigBG wird festgelegt, 
dass die Wirtschaftsführung und das Rech-
nungswesen des Eigenbetriebs auf Grund-
lage der Kommunalen Doppik erfolgen.

§ 2
Die Satzung zur Änderung der Betriebs-
satzung des Eigenbetriebs Abwasserbe-
seitigung Königsbronn tritt am 01.01.2023 
in Kraft.

Königsbronn, 02.02.2023
gez. Weiler, Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder von auf Grund der GemO erlassenen 
Verfahrensvorschriften beim Zustande-
kommen dieser Satzung wird nach § 4 
Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich oder elektronisch innerhalb 
eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden ist; der Sachver-
halt, der die Verletzung begründen soll, ist 
zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sit-
zung, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind.

Öffentliche Bekanntmachung 
über die Festsetzung der Grund-
steuer 2023
Festsetzung der Grundsteuer für das 
Kalenderjahr 2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Königs-
bronn hat durch Hebesatz-Satzung vom 
18.01.1996, zuletzt geändert am 26.01.2017, 
die Hebesätze für die Grundsteuer festge-
setzt auf:
•  340 v. H. der Steuermessbeträge für land- 

und forstwirtschaftliche Grundstücke 
(Grundsteuer A) und

•  360 v. H. der Steuermessbeträge für die 
Grundstücke (Grundsteuer B).

Die Grundsteuerhebesätze sind gegenüber 
dem Vorjahr unverändert. 

1. Steuerfestsetzung der Grundsteuer 
für das Kalenderjahr 2023
Für diejenigen Steuerschuldner, die für 
das Kalenderjahr 2023 die gleiche Grund-
steuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, 
wird die Grundsteuer für das Kalenderjahr 
2023 in derselben Höhe wie für das Jahr 
2022 durch diese öffentliche Bekannt-
machung festgesetzt (§ 27 Abs. 3 Grund-
steuergesetz vom 7. August 1973, Bun-
desgesetzblatt I, Seite 965, in der derzeit 
geltenden Fassung). Diesbezüglich wird 
auf den Inhalt der zuletzt ergangenen 
Grundsteuerbescheide hingewiesen. Für 
die Steuerschuldner treten mit dem Tag 
der öffentlichen Bekanntmachung die 
gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn 
ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steu-
erbescheid zugegangen wäre.
Dies gilt nicht, wenn Änderungen in der 
sachlichen oder persönlichen Steuer-
pflicht eintreten. In diesen Fällen ergeht 
anknüpfend an den Grundsteuermessbe-
scheid des Finanzamts ein entsprechender 
schriftlicher Grundsteuerbescheid.

2. Zahlungsaufforderung
Die Steuerschuldner werden gebeten, 
die Grundsteuer für 2023 zu den Fällig-
keitsterminen und mit den Beträgen, die 
sich aus dem letzten schriftlichen Grund-
steuerbescheid vor Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung ergeben, auf eines der 
in diesem Bescheid angegebenen Bank-
konten der Gemeindekasse Königsbronn 
zu überweisen. Bei SEPA-Lastschriftman-
dat werden die Beträge zu den jeweiligen 
Fälligkeitsterminen abgebucht.

3. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese durch öffentliche Bekannt-
machung bewirkte Steuerfestsetzung kann 
innerhalb eines Monats nach dieser öffent-
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Der Winter ist da – das leidige 
Thema Räum- und Streupflicht

Aufgrund der Schneefälle in der letzten 
Wochen möchten wir Ihnen einige Hin-
weise zum Winterdienst geben:
Bei Schneefall und Glätte rücken die 
Räumfahrzeuge um 4.00 Uhr morgens aus. 
Auch die Handkolonnen werden ab die-
sem Zeitpunkt eingesetzt, um öffentliche 
Gehwege und Flächen zu räumen.
Aus Gründen der Verkehrssicherungs-
pflicht muss dabei nach einem genau fest-
gelegten Räumplan vorgegangen werden, 
welcher die Straßen je nach Bedeutung 
(Buslinie, Gefällestrecke, Gefährlichkeit 
usw.) in vier verschiedene Prioritätsklas-
sen einteilt. Wir bitten die Anwohner 
um Verständnis dafür, dass insbesondere 
solche Straßen mit geringem Verkehrs-
aufkommen erst nach der Erfüllung der 
Räumpflicht in Straßen höherer Priorität 
geräumt oder gestreut werden können. 

Parkende Fahrzeuge behindern das 
Räumen
Die Straßen können auch nur dann ord-
nungsgemäß geräumt werden, wenn die 
Durchfahrt für die Räumfahrzeuge ge-
währleistet ist. Trotz mehrmaliger Aufru-
fe im Wochenblatt, an kritischen Stellen 
Fahrzeuge so zu parken, dass keine Be-
hinderung des Räumdienstes zu erwar-
ten ist, gibt es bei manchen Straßen für 
die Räumfahrzeuge kein Durchkommen. 
Parkende Autos versperren den Weg und 

verhindern das ordnungsmäßige Räumen. 
Auch auf bereits von Fahrzeugbesitzern 
frei geräumte Abstellflächen am Straßen-
rand kann dabei oft keine Rücksicht ge-
nommen werden. Wenn die Durchfahrt 
wegen parkender Autos nicht möglich ist, 
werden diese Straßen nicht geräumt!!!

Schnee von Einfahrten, Zugängen oder 
Gehwegen nicht auf die Straße räumen
Des Öfteren wird von Anliegern Schnee von 
Einfahrten, Zugängen oder Gehwegen auf 
die Fahrbahn geschoben oder geworfen, 
wohl in der Hoffnung, dass der Winter-
dienst bei der nächsten Fahrt den Schnee 
zur Seite räumt. Oftmals ist der Winter-
dienst in diesen Straßen jedoch vorläufig 
bereits beendet, so dass der Schnee auf der 
Straße festgefahren wird und zu einer er-
neuten Gefahrenquelle wird. Nach § 5 der 
Streupflichtverordnung der Gemeinde Kö-
nigsbronn ist eine solche Handlungsweise 
verboten. Verstöße können mit einem Buß-
geld geahndet werden. Außerdem handelt 
es sich nach § 32 StVO hier um das Anbrin-
gen von Hindernissen auf der Fahrbahn. 
Bei Unfällen, die durch den auf die Straße 
geworfenen Schnee verursacht werden, 
haftet der Verursacher.

Auszug aus der Satzung über die Ver-
pflichtung der Straßenanlieger zum 
Reinigen, Schneeräumen und Bestreu-
en der Gehwege (Streupflicht-Satzung) 
vom 14.12.1989, zuletzt geändert durch 
Satzung vom 08.11.2001

lichen Bekanntmachung Widerspruch bei 
der Gemeinde Königsbronn, Herwartstraße 
2, 89551 Königsbronn, erhoben werden.

4. Hinweise
Der Widerspruch hat keine aufschiebende 
Wirkung (§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 der Ver-
waltungsgerichtsordnung – VwGO). Dies 
bedeutet, dass angeforderte Beträge auch 
bei Einlegung eines Widerspruchs fristge-
recht zu entrichten sind. Bei verspäteter 
Zahlung treten Säumnis- und Vollstre-
ckungsfolgen ein.
Diese öffentliche Bekanntmachung über 
die Festsetzung der Grundsteuer 2023 kann 
auch auf der Homepage der Gemeinde 
Königsbronn unter www.koenigsbronn.de  
eingesehen werden.
5. Auskunft
Für Fragen und weitere Informationen 
steht das Steueramt der Gemeinde Kö-
nigsbronn, Herr Lang, Telefon 07328/9625-
33, gerne zur Verfügung. 

Königsbronn, 02.02.2023
gez. Jörg Weiler, Bürgermeister

Sprechstunde des 
Behindertenbeauftragten 
Hermann Widmann
Hermann Widmann ist im Auftrag der Ge-
meinde der Ansprechpartner für die Be-
lange von Menschen mit Behinderung. Er 
steht für allgemeine Fragen und bei Pro-
blemen zur Verfügung. Dies könnte z.B. 
sein, Mithilfe beim Ausfüllen des Erstan-
trages auf die Festlegung des Schwerbe-
hindertengrades (Schwerbehindertenaus-
weis), bei der Beratung und Mithilfe von 
Änderungsanträgen und der notwendigen 
Begleitung bei Behördengängen.

Die nächste Sprechstunde findet am 
Mittwoch, 08. Februar, von 16.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr, im Besprechungszimmer 
im Erdgeschoss des Rathauses statt. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewie-
sen, dass Termine nur nach telefoni-
scher Voranmeldung unter Tel. 9625-0 
möglich sind.

Die Gemeinde Königsbronn 
schreibt folgende Stellen aus:

Assistenz des Bürgermeisters (m/w/d)

Sachbearbeiter Amtsblatt/Rente (m/w/d) Teilzeit 80%

Pädagogische Fachkraft/Erzieher (m/w/d) 
als Zweitkraft

Zuverlässige Betreuungskraft als Ergänzung (m/w/d)

Engagierte Freiwillige (FSJ) für die 
Georg-Elser-Schule (m/w/d)

Details zum Stellenangebot und zu unseren Erwartungen  
finden sie unter www.koenigsbronn.de/de/Rathaus/Verwaltung-
oeffnungszeiten/Karriere-Jobs.
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§ 1 Übertragung der Reinigungs-, 
Räum- und Streupflicht
(1)  Den Straßenanliegern obliegt es, in-

nerhalb der geschlossenen Ortslage 
die Gehwege nach Maßgabe die-
ser Polizeiverordnung zu reinigen, 
bei Schneeanhäufungen zu räumen 
sowie bei Schnee- und Eisglätte zu 
bestreuen. Für Grundstücke der Ge-
meinde, die nicht vorwiegend Wohn-
zwecken dienen, sowie bei gemeind-
lichen Alters- und Wohnheimen, 
verbleibt es bei der gesetzlichen Re-
gelung (§ 43 Abs. 1 Satz 1 StrG).

§ 2 Verpflichtete
(1)  Straßenanlieger im Sinne dieser Poli-

zeiverordnung sind die Eigentümer 
und Besitzer (z.B. Mieter und Pächter) 
von Grundstücken, die an einer Stra-
ße liegen oder von ihr einen Zugang 
haben (§ 17 Abs. 1 StrG). Als Straßen-
anlieger gelten auch die Eigentümer 
und Besitzer solcher Grundstücke, die 
von der Straße durch eine im Eigen-
tum der Gemeinde oder des Trägers 
der Straßenbaulast stehende, nicht 
genutzte unbebaute Fläche getrennt 
sind, wenn der Abstand zwischen 
Grundstücksgrenze und Straße nicht 
mehr als 10 Meter, bei besonders 
breiten Straßen nicht mehr als die 
Hälfte der Straßenbreite beträgt. (§ 
41 Abs. 3 Satz 1 Straßengesetz)

(2)  Sind nach dieser Satzung mehrere 
Straßenanlieger für dieselbe Fläche 
verpflichtet, besteht eine gesamt-
schuldnerische Verantwortung; sie 
haben durch geeignete Maßnahmen 
sicherzustellen, dass die ihnen ob-
liegenden Pflichten ordnungsgemäß 
erfüllt werden.

§ 3 Gegenstand der Reinigungs-, Räum- 
und Streupflicht
(1)  Gehwege im Sinne dieser Satzung 

sind die dem öffentlichen Fußgän-
gerverkehr gewidmeten Flächen, die 
Bestandteil einer öffentlichen Straße 
sind.

(2)  Entsprechende Flächen am Rande 
der Fahrbahn sind, falls Gehwege auf 
keiner Straßenseite vorhanden sind, 
Flächen in einer Breite von 1 Meter.

§ 4…

§ 5 Umfang des Schneeräumens
(1)  Die Flächen, für die die Straßenan-

lieger verpflichtet sind, sind auf eine 
solche Breite von Schnee oder auf-
tauendem Eis zu räumen, dass die 
Sicherheit und Leichtigkeit des Ver-

kehrs gewährleistet und insbesonde-
re ein Begegnungsverkehr möglich 
ist; sie sind in der Regel mindestens 
auf 1 m Breite zu räumen.

(2)  Der geräumte Schnee und das auf-
tauende Eis ist auf dem restlichen Teil 
der Fläche, für die die Straßenanlie-
ger verpflichtet sind, soweit der Platz 
dafür nicht ausreicht, am Rande der 
Fahrbahn bzw. am Rande der in § 3 
Abs. 2 bis 6 genannten Flächen anzu-
häufen. Nach Eintreten von Tauwetter 
sind die Straßenrinnen und die Stra-
ßeneinläufe so freizumachen, dass 
das Schmelzwasser abziehen kann.

(3)  Die von Schnee oder auftauen-
dem Eis geräumten Flächen vor den 
Grundstücken müssen so aufeinander 
abgestimmt sein, dass eine durch-
gehende Benutzbarkeit der Gehweg-
fläche gewährleistet ist. Für jedes 
Hausgrundstück ist ein Zugang zur 
Fahrbahn in einer Breite von mindes-
tens 1 Meter zu räumen.

(4)  Die zu räumende Fläche darf nicht be-
schädigt werden. Geräumter Schnee 
oder auftauendes Eis darf dem Nach-
barn nicht zugeführt werden.

§ 6 Beseitigung von Schnee- und Eis-
glätte
(1)  Bei Schnee- und Eisglätte haben die 

Straßenanlieger die Gehwege und 
die weiteren in § 3 genannten Flä-
chen sowie die Zugänge zur Fahrbahn 
rechtzeitig so zu bestreuen, dass sie 
vom Fußgänger bei Beachtung der 
nach den Umständen gebotenen 
Sorgfalt möglichst gefahrlos benützt 
werden können. Die Streupflicht er-
streckt sich auf die nach § 5 Abs. 1 zu 
räumenden Fläche. 

(2)  Zum Bestreuen ist möglichst ab-
stumpfendes Material wie Sand, 
Splitt oder Asche zu verwenden. 

(3)  Die Verwendung von auftauenden 
Streumitteln ist verboten. Sie dürfen 
ausnahmsweise bei Eisregen, Glatteis 
und überfrierender Nässe verwendet 
werden; der Einsatz ist so gering wie 
möglich zu halten.

(4)  § 5 Abs. 3 1 und 4 gelten entspre-
chend.

§ 7 Zeiten für das Schneeräumen und 
das Beseitigen von Schnee- und Eis-
glätte
Die Gehwege müssen werktags bis 7.00 Uhr, 
sonn- und feiertags bis 8.30 Uhr geräumt 
und gestreut sein. Wenn nach diesem Zeit-
punkt Schnee fällt oder Schnee- bzw. Eis-
glätte auftritt, ist unverzüglich, bei Bedarf 

auch wiederholt, zu räumen und zu be-
streuen. Diese Pflicht endet um 20.00 Uhr.

§ 8 Ordnungswidrigkeiten
(1)  Ordnungswidrig im Sinne von § 54 

Abs. 1 Nr. 5 StrG handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig seine Verpflichtun-
gen aus § 1 nicht erfüllt, insbesondere

 1.  Gehwege und die weiteren in 
§ 3 genannten Flächen nicht ent-
sprechend den Vorschriften in § 4 
reinigt,

 2.  Gehwege und die weiteren in § 3 
genannten Flächen nicht entspre-
chend den Vorschriften in den 
§§ 5 und 7 räumt,

 3.  bei Schnee- und Eisglätte Geh-
wege und die weiteren in § 3 ge-
nannten Flächen nicht entspre-
chend den Vorschriften in den 
§§ 6 und 7 streut.

(2)  Ordnungswidrigkeiten und fahrlässi-
ge Zuwiderhandlungen können nach 
dem Straßengesetz und nach dem 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
mit Geldbuße geahndet werden.

Weitere Fragen zur Räum- und Streupflicht 
beantwortet das Ordnungsamt, Frau Klier 
(Tel. 07328/9625-17).

Der Heidenheimer Tarifverbund infor-
miert
Ende der Maskenpflicht im Nahverkehr 
Mit einer Änderung der Corona-Verord-
nung entfällt in Baden-Württemberg ab 
dem 31. Januar 2023 die Maskenpflicht 
unter anderem auch im öffentlichen Per-
sonennahverkehr.
Das baden-württembergische Landes-
kabinett hat in seiner Sitzung am Diens-
tag, 24.  Januar 2023, einer Änderung der 
Corona-Verordnung zugestimmt. Mit der 
Verordnung wird die Maskenpflicht u. a. 
auch im öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) aufgehoben. Die Regelungen tre-
ten am 31. Januar 2023 in Kraft. Insofern 
können ab 31. Januar im Landkreis Heiden-
heim wieder alle Busse sowie die Züge 
auf der Brenzbahn ohne Maske genutzt 
werden. Auf Bundesebene soll die Mas-
kenpflicht im Personenfernverkehr zum 2. 
Februar 2023 entfallen.
Die aktuelle Corona-Verordnung des Lan-
des hat im Gleichlauf mit der Bundesrege-
lung eine befristete Laufzeit bis zum 7. Ap-
ril 2023. Sie kann aber jederzeit an aktuelle 
Entwicklungen angepasst werden.
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Der Heidenheimer Tarifverbund infor-
miert
Das htv JugendticketBW startet am 
1. März 2023
Junge Menschen in ganz Baden-Würt-
temberg können vom 1. März 2023 an für 
nur einen Euro pro Tag Bus und Bahn fah-
ren. Denn dann wird das neue Jugendti-
cketBW als Jahreskarte für den Preis von 
365,00  Euro eingeführt. Das Jugendti-
cketBW ist eine gemeinsame Initiative des 
Landes, der Land- und Stadtkreise und der 
Verkehrsverbünde.
Das Ministerium für Verkehr übernimmt 
bis Ende 2025 im Rahmen des Förder-
programms Landesweites Jugendticket 
327 Millionen Euro, was rund 70 Prozent 
der Gesamtkosten entspricht. Im Heiden-
heimer Tarifverbund (htv) übernimmt der 

Landkreis Heidenheim die restliche Finan-
zierung. Das Ticket ist im ÖPNV aller 19 
Verkehrsverbünde im Land gültig. Ausge-
nommen ist lediglich der Fernverkehr.
Ob zur Schule, Uni, Ausbildung, auf dem 
Weg zu Freundinnen und Freunden, zu-
rück vom Sport oder zum Kino – das htv 
JugendticketBW ist vielfältig nutzbar. Alle 
jungen Menschen bis 20 Jahre ohne wei-
teren Nachweis sowie junge Menschen ab 
einem Alter von 21 Jahren bis einschließ-
lich 26 Jahren mit einem Nachweis über 
eine Aus- oder Fortbildung können das 
htv JugendticketBW erwerben. Darunter 
fallen unter anderem Schülerinnen und 
Schüler, Studierende, Azubis und Frei-
willigendienstleistende. Voraussetzung 
zum Erwerb ist, dass der Hauptwohnsitz 
im Landkreis Heidenheim liegt oder eine 

Schule bzw. Hochschule im Landkreis Hei-
denheim besucht wird. Das Ticket wird 
über das Abo-Center des htv ausgegeben.
Landrat Peter Polta freut sich über die Ein-
führung des Tickets für junge Menschen: 
„Das htv JugendticketBW ist ein wichtiger 
Schritt hin zu einer nachhaltigen Mobilität 
junger Menschen. Der ÖPNV wird damit 
noch attraktiver. Die landesweite Nutzbar-
keit eröffnet außerdem mehr Flexibilität in 
der Freizeitgestaltung.“
Weitere Informationen zum htv Jugend-
ticketBW können auf der Homepage 
des Heidenheimer Tarifverbundes unter  
www.htv-heidenheim.de entnommen 
werden. Dort ist auch der digitale Bestell-
schein hinterlegt. In den Kundencentern 
der Verkehrsunternehmen sind ebenfalls 
Flyer zum htv JugendticketBW erhältlich. 
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Mittagsstunde 
 
Ingwer, 47 Jahre alt und Dozent an der Kieler Uni, fragt sich schon länger, wo 
eigentlich sein Platz im Leben sein könnte. Als seine Eltern nicht mehr allein 
klarkommen, beschließt er, dem Leben in der Stadt den Rücken zuzukehren um 
in seinem Heimatdorf Brinkebüll im nordfriesischen Nirgendwo ein Sabbatical zu 
verbringen. Doch den Ort seiner Kindheit erkennt er kaum wieder.  

Verfilmung von Dörte Hansens Bestseller. Ein urkomischer, oft 
tieftrauriger und einfühlsamer Film, großartig besetzt mit Charly Hübner 
in der Hauptrolle.     Regie: Lars Jessen 

Hui Buh und das Hexenschloss 
 
Die Stimmung auf Schloss Burgeck ist im Keller. Das tollpatschige Gespenst 
Hui Buh will beweisen, dass es gruselig ist – ohne Erfolg – und König Julius 
versinkt in Selbstmitleid, seit seine Frau ihn verlassen hat. Doch dann klopft 
Hui Buhs Hexen-Nichte Ophelia an die Schlosstür und bittet um seine Hilfe, 
denn ihre Mutter wurde von der bösen Hexe Erla entführt.  

Hui Buh ist zurück. Und genau so lustig-gruselig wie im ersten                      
Teil sorgt das Gespenst von Schloss Burgeck erneut für                          
jede Menge Familienkinospaß. 

 

Die Mucklas - und wie sie zu Petterson 
und Findus kamen 
 
So wie Fische das Wasser zum Leben benötigen, brauchen die Mucklas Chaos 
und Durcheinander. Doch als der alte Bäckersladen, in dem die Mucklas seit 
Jahren glücklich hausen, an einen bösen Kammerjäger verkauft wird, 
beschließen die Mucklas, ein neues Zuhause zu suchen. Es beginnt eine 
abenteuerliche Reise in unbekannte Gefilde. 
 
Ein farbenfrohes Kinovergnügen für die                                                       die 
ganze Familie. 
  

17.00 Uhr / 3 € 

14.30 Uhr / 3 € 

20.00 Uhr / 5 € 
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Die Wartezeit hat ein Ende ...
Am kommenden Freitag, 3. Februar, öffnet 
die Hausbrauerei wieder ihre Pforte.
Die Räumlichkeiten werden von 17.00 bis 
22.00 Uhr den Gästen mit Speisen und Ge-
tränken in gewohnter Weise zur Verfügung 
stehen.
Lediglich am Freitag, 17. Februar, steht die 
Hausbrauerei den Gästen wegen einer Ge-
schlossenen Gesellschaft nicht zur Verfü-
gung.
Für Gruppen ab 20 Personen öffnet die 
Einrichtung auf Anfrage an allen Tagen 
der Woche (Reservierungen unter Telefon 
07328/960810).

Gruppenführerdienst
Montag, 06.02.2023, um 19.30 Uhr (Gerä-
tehaus Königsbronn, Wiesenstraße 52)

Feuerwehr Abt. Königsbronn

Freitag, 10.02.2023, um 19.30 Uhr, Haupt-
versammlung, Feuerwehrgerätehaus

Spontanes Wintergrillen
In diesem Jahr hat sich der Kindergarten 
Itzelberg etwas ganz Besonderes einfallen 
lassen. Nach Abstimmung mit den Kindern 
wurde spontan ein Wintergrillen veranstal-
tet. Am nächsten Tag schnitten die Kinder 
vormittags mit voller Freude das Gemüse. 
Somit lernten die Kinder den Umgang mit 
einem Messer gut ken-
nen – und gegen Nach-
mittag wurde das Feuer 
angemacht. Man konn-
te das Strahlen der Kin-
der sehen. Den Kindern 
und Erzieher/innen 
schmeckte die Wurst 
und die Kartoffeln vom 
Grill sehr gut. Es war ein 
tolles und gelungenes 
Ereignis für alle. 

Schnuppertag am EAG
Am Donnerstag, 16. Februar, bietet sich für 
alle interessierten Eltern und Schüler der
jetzigen 4. Klassen die Gelegenheit, in das 
Ernst-Abbe-Gymnasium Oberkochen
„hinein zu schnuppern“.

Das Programm beginnt um 17.00 Uhr mit 
Führungen durch das Haus. Dabei wird den 
Besuchern ein Einblick in die Räumlichkei- 
ten und das umfangreiche Angebot der 
Schule geboten.
Während die Kinder in einem Rahmenpro-
gramm durch die Schule betreut werden,
stellt die Schulleitung im zweiten Teil der 
Veranstaltung den Eltern das Profil und die 
Besonderheiten der Schule vor.
Der Schnuppertag endet voraussichtlich 
gegen 20.00 Uhr
Die Anmeldung der Schülerinnen und 
Schüler für die zukünftigen Klassen 5 fin-
det am:

•  Montag, 06. März, 07.30 – 18.00 Uhr
•  Dienstag, 07. März, 07.30 – 18.00 Uhr
•  Mittwoch, 08. März, 07.30 – 18.00 Uhr
•  Donnerstag, 09. März, 07.30 – 18.00 Uhr

im Sekretariat des Ernst-Abbe-Gymna-
siums statt.

Feuerwehr

Feuerwehr
Gesamtwehr

Neues aus den Kindergärten

Kindergarten Itzelberg

Foto: Herr Kallenberger

Schulnachrichten

Georg-Elser-Schule Königsbronn

Allergene/Zusatzstoffe: (1) Gluten aus Weizen, (2) Eier und Eierzeugnisse, (3) Milch und Milcherzeugnisse, 
(4) Sellerie und Sellerieerzeugnisse, (5) Senf und Senferzeugnisse, (6) Fisch und Fischerzeugnisse, (7) Erdnüsse 
und Erdnusserzeugnisse, (8) Soja und Sojaerzeugnisse, (9) Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse, 
(10) Schwefeldioxid und Sulfite, (11) Süßlupinen und Lupinenerzeugnisse, (12) Mollusken, (13) Schalenfrüchte, 
(14) Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, (15) Phosphat, (16) Glutamat

Für weitere Informationen der einzelnen Inhaltsstoffe und deren Nährwerte aus unserem gesamten 
Mensasortiment gibt es einen Allergen-Ordner in der Mensa zur Einsicht.

Salate in allen Variationen aus
unserer Salattheke.

Kaisergemüse (4, 5) 
mit Spätzle (1, 2), Soße (1, 4, 5, 8), 
dazu Salat vom Buffet (4, 5), 
Nachtisch (3) und Getränk

Hähnchen Cordon-bleu (1 ,2, 3, 4, 5)

mit Kartoffeln (4, 5), 
dazu Salat vom Buffet (4, 5), 
Nachtisch (3) und Getränk

Gemüsehaschee (1, 4, 5, 8) mit 
Hörnchennudeln (1, 2), 

dazu Salat vom Buffet (4, 5), 
Nachtisch (3) und Getränk

Chicken Nuggets (1, 2, 4, 5) 
mit Risibisi (4, 5), 

dazu Salat vom Buffet (4, 5), 
Nachtisch (3) und Getränk

Geröstete Maultaschen (1, 2, 4, 5), 
dazu Salat vom Buffet (4, 5), 
Nachtisch (3) und Getränk

Rigatoni al forno 
mit Tomatensoße (1, 2, 4, 5), 

dazu Salat vom Buffet (4, 5), 
Nachtisch (3) und Getränk

Flädlesuppe (1, 2, 3, 4, 5),
Apfelküchle mit Zimt Zucker/
Vanillesoße (1, 3) und Getränk 

Bunte Gemüsenudelpfanne (1, 3, 4, 5), 
dazu Salat vom Buffet (4, 5), 
Nachtisch (3) und Getränk

Montag,
06.02.

Dienstag,
07.02.

Mittwoch,
08.02.

Donnerstag,
09.02.

Honoldmenü Mensamenü

Kulturverein
Königsbronn e.V.

Ernst-Abbe-Gymnasium
Oberkochen
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Gestalte deine Freizeit vielfältig und 
sichere dir jetzt deinen Platz in einem 
unserer Kurse der VHS Königsbronn!

Töpferkurs 

Kurs Nr. 231-161
Töpferkurs
mit Klara Forner 
In diesem Kurs entdecken Sie Ihre gren-
zenlose Kreativität. Sie werden viele Ideen 
zum Umsetzen Ihrer Projekte finden. Es 
steht das Ausprobieren ohne Stress und 
Leistungsdruck im Fokus. 
Jeden Montag, Dienstag und Donners-
tag von 16.00 Uhr – 18.30 Uhr können 
Interessierte im Werkraum der Georg-El-
ser-Schule vorbeischauen und mittöpfern. 
Die Teilnahmegebühr am Abend beträgt 
10,00 Euro zuzüglich Materialkosten. Inte-
ressenten, die dieses Angebot annehmen 
möchten, werden gebeten, sich bei Klara 
Forner, Tel. 6655, anzumelden. 

Ort:  Brenzschule, Werkraum
Gebühr:   10,00 Euro pro Abend + Mate-

rialkosten 

Sprachkurse

Kurs Nr. 231-422 
Mesa Redonda Spanische Konversation 
mit Michael Herkt 
En esta ronda de conversación en un am-
biente relajado nos gusta charlar y profun-
dizar nuestros conocimientos de español, 
inter- cambiando nuestras impresiones y 
opiniones relacionadas a temas cotidianos 
y/o de interés especial, o propuestos por 
los participantes. ¡Bienvenido! ¡te espera-
mos!
Ihre Teilnahme am Kurs Mesa Redonda 
wird Ihr Selbstvertrauen bei der Kommu-
nikation in Spanisch stärken. In Kleingrup-
pen verfeinern Sie Ihre Aussprache.
Termin und Ort können Sie bei Herrn Herkt 
unter der Tel. 07328/6376 oder per E-Mail 
michael@herkt.eu erfragen. Wenn Sie als 
Anfänger Spanisch erlernen möchten oder 
Ihre Grundkenntnisse erweitern möchten, 
zögern Sie nicht und melden Sie sich ger-
ne bei Herrn Herkt. Vielleicht kann ein An-
fängerkurs starten.

Kinderkurs

Kurs Nr. 231-612
Märchen kreativ
mit Heide Hartner

Termin: Mittwoch, 22.02.2023,
 von 9.00 bis 12.00 Uhr
Ort: Brenzschule, Klassenzimmer
Gebühr:  8,50 Euro + Materialkosten in 

Höhe von 4,00 Euro werden di-
rekt mit der Kursleiterin abge-
rechnet

Sonntag, 12.03.2023, 11.30 Uhr,
Hammerschmiede
Die Volkshochschule Königsbronn und der 
Musikverein Königsbronn präsentieren Ih-
nen – Bella Italia

Der Musikverein serviert Ihnen am späten 
Vormittag in der Hammerschmiede mu-
sikalische Köstlichkeiten rund um Italien. 
Neben bekannten Märschen wie Venezia 
und dem Bozner Bergsteiger Marsch ste-
hen auch eine Auftragskomposition für 
Blasorchester von Armin Kofler sowie be-
kannte Film-Melodien aus der Feder des 
italienischen Filmkomponisten Ennio Mor-
ricone auf dem Programm. Einen Ausflug 
in die Opernwelt und ein Medley der be-
kanntesten Italo-Hits von Sommer, Sonne, 
Strand und Meer dürfen dabei nicht fehlen!

Genießen Sie einen sonntäglichen Ausflug 
nach Italien mit der Volkshochschule und 
dem Musikverein Königsbronn unter der 
Leitung von Joachim Wötzel.

Beginn:   11.30 Uhr
Saalöffnung:  11.00 Uhr
Karten im Vorverkauf:  8,00 Euro
Tageskasse:  10,00 Euro
Vorverkauf:  Rathaus, 
   Zimmer 5

Anmeldungen werden ab sofort gerne 
angenommen:
Schriftlich: Volkshochschule Königsbronn
 Herwartstraße 2
 89551 Königsbronn
Fax: 07328/9625-27
E-Mail:  vhs@koenigsbronn.de
Homepage: www.vhs-koenigsbronn.de
Telefonisch: 07328/9625-13 oder 9625-43

Sonntag, 05.02.2023
08.45 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst 

zum Abschluss der Bibel-
woche mit Geburtstagsseg-
nung in der Johanneskirche 
Ochsenberg (Dialogpredigt 
Pfarrer Christoph Burgen-
meister und Lektor Thomas 
Höfler-Prasser)

10.00 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst 
zum Abschluss der Bibelwo-
che in der kath. Kirche Mariä 

  Himmelfahrt mit Blasiusse-
gen und Geburtstagssegnung 

  (Dialogpredigt Pfarrer Chris-
toph Burgenmeister und Lek-
tor Thomas Höfler-Prasser)

Ökumenische Bibelwoche
Zum Abschluss der ökumenischen Bibel-
woche gibt es am Sonntag, 05.02., zwei 
ökumenische Gottesdienste mit unter-
schiedlicher Ausprägung. Die jeweils glei-
che Predigt gestalten der evangelische 
Pfarrer Christoph Burgenmeister und der 
katholische Lektor Thomas Höfler-Prasser 
gemeinsam. Auf dem Ochsenberg in der 
Johanneskirche um 8.45 Uhr folgt die Li-
turgie weitgehend dem schlichteren evan-
gelischen Ablauf und in Königsbronn in 
Mariä Himmelfahrt um 10.00 Uhr folgt die 
Liturgie weitgehend dem feierlichen ka-
tholischen Ablauf. So kann jeder den Got-
tesdienst besuchen, der seinem Bedürfnis 
eher entspricht.

Volkshochschule

„„DDuu  bbiisstt  eeiinn  GGootttt,,  ddeerr  
mmiicchh  ssiieehhtt..““  

MMeeddiittaattiivveerr  AAbbeennddggootttteessddiieennsstt  
zzuurr  öökkuumm..  JJaahhrreesslloossuunngg  
am Sonntag, 05.02.2023 um 18:00 Uhr 

im Gemeindehaus Zang 

DDeerr mmeeddiittaattiivvee  AAbbeennddggootttteessddiieennsstt
ist der ökumenische Gottesdienst zum Sonntagsausklang  
„Zur Ruhe kommen - sich besinnen - Kräfte sammeln“  
Er findet im Wechsel zwischen Zang und Königsbronn statt. 

DDaass  öökkuummeenniisscchhee  TTeeaamm    
ffrreeuutt  ssiicchh  aauuff  IIhhrr  uunndd  DDeeiinn  KKoommmmeenn!!  

Kirchliche Nachrichten

Ökumenische Nachrichten
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Weitere Veranstaltungen:

Freitag, 03.02.2023
19.00 Uhr   Sitzung des Gesamtkirchen-

gemeinderates im ev. Ge-
meindehaus Königsbronn

Dienstag, 07.02.2023
09.30 Uhr  Krabbelgruppe im ev. Ge-

meindehaus Zang 
19.00 Uhr  CVJM-Bibelkreis im ev. Ge-

meindehaus Königsbronn

Mittwoch, 08.02.2023
15.00 Uhr   Konfirmandenunterricht im ev. 

Gemeindehaus Königsbronn

Donnerstag, 09.02.2023
12.00 Uhr  Mittagessen für Ältere und/

oder Alleinstehende im ev. 
Gemeindehaus Königsbronn

15.00 Uhr   Konfi 3 im ev. Gemeindehaus 
Königsbronn

Konfi 3 beginnt am 09.02.
Konfi 3, das ist der kleine Konfi-Unterricht 
in der 3. Klasse, beginnt am Donners-
tag, 09.02.2023, und es haben sich bis-
her 20 Kinder angemeldet. Beginn ist um 
15.00 Uhr. Der Unterricht findet an insge-
samt sechs Nachmittagen im ev. Gemein-
dehaus in Königsbronn statt. Die Eltern, 
die den Anmeldebogen bekommen ha-
ben, haben eine Bestätigungs-E-Mail er-
halten. Manche Eltern wurden angeschrie-
ben oder haben mündlich die Teilnahme 
ihres Kindes zugesagt, aber es kam bisher 
weder eine Absage noch eine schriftliche 
Anmeldung im Pfarramt an. Wer möchte, 
dass sein Kind an Konfi 3 teilnimmt, aber 
noch keine Anmeldebestätigung per E-
Mail für sein Kind bekommen hat, möge 
sich bitte mit dem ev. Pfarramt Königs-
bronn in Verbindung setzen oder den An-
meldebogen an das Pfarramt zusenden.

Vorschau: Deutsche 
Messe in der Dorfkirche 
Zang am 12.02.
Am 12.02. soll der Gottes-
dienst in Zang in der Form 
der Deutschen Messe gefei-
ert werden. Diese Form des Abendmahls-
gottesdienstes geht auf Martin Luther zu-
rück. Anders als ihm manchmal vielleicht 
unterstellt wird, wollte er ja nicht alles, was 
„katholisch“ war, abschaffen. So hat er in 
Anlehnung an die katholische Messe eine 
deutschsprachige Gottesdienstform mit 
dem Abendmahl als Zentrum entwickelt.
In Württemberg ist diese Art Gottesdienst 
zu feiern eher unbekannt, aber keine 
Angst: Im evangelischen Gesangbuch ist 
die Liturgie abgedruckt, die alle sicher 
durch die unbekannten Stücke führt. Die 
Kirchengemeinde Zang lädt herzlich ein, 
sich auf diese neue alte Form einzulassen.

Hiltraud Böttinger verabschiedet
Andere Kirchengemeinden haben eine Ves-
perkirche, Königsbronn hat das Mittagessen 
für Ältere und Alleinstehende. Wöchentlich 
findet es das ganze Jahr über donnerstags 
ab 12.00 Uhr im evangelischen Gemeinde-
haus statt und erfreut sich nun nach Corona 
wieder deutlich wachsender Beliebtheit. 
Einst von Ingeborg Neuhöffer und Rosi Süß 
gegründet, übernahm Hiltraud Böttinger vor 
15 Jahren die Leitung und koordinierte seit-
her die Anmeldungen, die Bestellung des 
von der örtlichen Metzgerei Vogel geliefer-
ten Essens, die Einteilung des Teams und 
das Bereitstellen von Getränken, Kaffee 
und Nachtisch. In einer bewegenden Dan-
kesrede von Team-Mitglied Beate Aeugle 
wurde ausgerechnet, dass insgesamt über 
600-mal Hiltraud Böttinger dafür gesorgt 
hat, dass Senioren und Alleinstehende mit-
einander essen und im Gespräch Gemein-
schaft erleben. Nun wurde sie mit einem 
Blumenstrauß von Pfarrer Christoph Bur-
genmeister verabschiedet. Das um Haus-
meisterin Sandra Steinmetzer ergänzte 
Team lädt jedoch weiter jeden Donnerstag 
zum Mittagessen ein. Anmelden kann man 
sich zukünftig zum Essen bei Sigrid Richter, 
Tel. 07328/7303. Weitere Teammitglieder, 
die die Teilnehmenden fürsorglich betreu-
en, sind Erika Geiss, Ingrid 
Grupp, Anneliese Kamper und 
Elvira Hardt. Und auch wenn 
Hiltraud Böttinger sich nun 
vom Donnerstagsessen verab-
schiedet hat, wird die 77-jäh-
rige weiterhin monatlich den 
Eine-Welt-Stand beim evange-
lischen Seniorennachmittag in 
Königsbronn betreuen. 

Das Pfarramt
ist vom 06. – 09.02. geschlossen, kann 
aber über E-Mail Gesamtkirchengemeinde.
Koenigsbronn-Zang@elkw.de erreicht wer-
den.

Evang. Pfarramt Königsbronn
Im Klosterhof 7, 89551 Königsbronn
www.koenigsbronn-zang-evangelisch.de
Pfarrer Christoph Burgenmeister
Tel. 07328/9246898
E-Mail: Christoph.Burgenmeister@elkw.de

Im Pfarrbüro erreichen Sie
Pfarramtssekretärin Anke Oberhäußer
Montag, Dienstag und Donnerstag 
von 8.30 bis 12.30 Uhr
Tel. 07328/6216
E-Mail: Gesamtkirchengemeinde. 
Koenigsbronn-Zang@elkw.de

Kirchenpflegerin Iris Härlen 
Montag und Dienstag 
von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr
Tel. 07328/9229791
E-Mail: Kirchenpflege.Koenigsbronn@
elkw.de

Evang. Pfarramt Zang
Zanger Hauptstr. 3,
89551 Königsbronn/Zang
www.koenigsbronn-zang-evangelisch.de
Pfarrerin Dina Streib
Tel. 07328/921875
E-Mail: Dina.Streib@elkw.de

Im Pfarrbüro erreichen Sie
Pfarramtssekretärin Melanie Forell
Dienstag und Freitag 
von 9.45 Uhr bis 11.30 Uhr
Tel. 07328/921873
E-Mail: Pfarramt.Zang@elkw.de

Evangelische 
Gesamtkirchengemeinde

Foto: Sigrid Nann

Evangelische Kirchen-
gemeinde Königsbronn

Evangelische Kirchen-
gemeinde Zang
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Rosenkranzgebet: in der Regel 
Montag und Mittwoch und Freitag 
um 17.00 Uhr 

Freitag, 03.02.2023
09.00 Uhr   Eucharistiefeier mit Kerzen-

weihe und Blasiussegen

Sonntag, 05.02.2023
5. Sonntag im Jahreskreis
10.00 Uhr   Ökumenischer Gottesdienst 

mit Blasiussegen

Freitag, 10.02.2023
09.00 Uhr   Eucharistiefeier anschl. 

Gemeindefrühstück im Ket-
teler-Saal

Sonstige Veranstaltungen der 
Kath. Kirchengemeinde Königsbronn

Samstag, 04.02.2023
10.00 Uhr   Kirchenerkundung der Erst-

kommunionkinder
20.00 Uhr   Fasching im Ketteler-Haus

Dienstag, 07.02.2023
19.30 Uhr  Probe Projektband

Mittwoch, 08.02.2023
09.15 Uhr   Krabbelgruppe im Ketteler-

Saal
15.00 Uhr  Kegeln KAB

Donnerstag, 09.02.2023
09.30 Uhr  Seniorengymnastik DRK

Katholisches Pfarramt

Pfarrbüro:
Aalener Straße 42
89551 Königsbronn
Tel. 07328/6204 
MariaeHimmelfahrt.Koenigsbronn@drs.de

Regelmäßige Öffnungszeiten und Er-
reichbarkeit
Mo., Do., Fr., 10.00 – 12.00 Uhr
Di., 15.00 – 17.00 Uhr
In dringenden seelsorgerlichen Angele-
genheiten können Sie unter der Mobil-
nummer 0152/05158347 eine/n pastora-
le/n Mitarbeiter/in der Seelsorgeeinheit 
erreichen.

Kirchenpflege Königsbronn
MariaeHimmelfahrt.Koenigsbronn@nbK.
drs.de
Kreissparkasse Heidenheim
IBAN: DE94 632500300000808219
BIC: SOLADES1HDH

Gemeindereferentin Ilse Ortlieb
Büro (i.d.R. Montag- und Freitagvormittag) 
Tel. 07328/922040
ilse.ortlieb@drs.de

Gemeindereferent Stefan Wietschorke
Tel. 07328/922039
stefan.wietschorke@drs.de

Blasiussegen und Kerzenweihe
Am Freitag, 3. Februar, werden im Gottes-
dienst um 18.00 Uhr mitgebrachte Kerzen 
gesegnet und auch der Segen auf die Für-
bitte des hl. Bischofs und Märtyrers Blasius 
gespendet.
Am darauffolgenden Sonntag, 5. Februar, 
kann in der Eucharistiefeier der Blasiusse-
gen empfangen werden.

Gemeindefrühstück
Am Freitag, 10. Februar, wird nach langer 
Unterbrechung im Anschluss an die Eucha-
ristiefeier im Ketteler-Haus ein Frühstück 
angeboten. Es ergeht eine herzliche Einla-
dung an alle, die die Gottesdienstgemein-
schaft in anderer, geselligerer Form noch 
eine Weile weiterführen möchten.

6 Wochen Abwesenheit Pfarrer Dietmar 
Krieg
Wegen einer Meniskus-Operation am 
Knie mit anschließender Heilbehandlung 
kann Pfarrer Krieg vom 6. Februar bis vo-
raussichtlich 19. März seinen Dienst nicht 
ausüben. In diesen 6 Wochen ist das Not-
fallhandy (Tel. 0152/05158347) auf ein 
anderes Mitglied des Pastoralteams ge-
schaltet. 
Pfarrer Xavier Christudas von der Italieni-
schen Gemeinde Padre Pio steht für die 
Spendung der Krankensalbung gerne zur 
Verfügung (Tel. 0152/27864238). 
Der Gottesdienstplan ändert sich folgen-
dermaßen:
Die Eucharistiefeier in Königsbronn diens-
tagabends entfällt. Die Eucharistiefeier in 
Kleinkuchen am Montagabend entfällt und 
wird auf den Dienstagabend zur selben 
Zeit verlegt.
Außerdem wird die eine oder andere Eu-
charistiefeier durch eine Wort-Gottes-Feier 
ersetzt. So bleibt es für Pfarrer Christudas 
als einzigen Priester in der Seelsorgeein-
heit leistbar.

Sammelaktion Handys und Smartphones
Die erfolgreiche missio-Althandysammel-
aktion geht weiter. Ab sofort stehen bis 
zum 16. März 2023 die Sammelboxen für 
Althandys wieder in unseren Kirchen be-
reit. Auch in den Pfarrbüros können die 
Geräte abgegeben werden. Dafür können 
die ausliegenden Sammelumschläge ver-
wendet werden, Altgeräte können jedoch 
auch in beliebigen Umschlägen oder Tüten 
oder auch ganz ohne Verpackung einge-
worfen werden.
Bisher kamen bundesweit mehr als 410.000 
Geräte zusammen – davon gut 1000 aus 
unserer Seelsorgeeinheit. Das ist ein wich-
tiger Schritt im Bereich Umwelt- und Klima-
schutz. Doch gleichzeitig auch eine Hilfe für 
Familien in Not, denn ihnen kommt der Er-
lös der Aktion in Form von Schulbildung und 
Berufsausbildung zugute. Schätzungsweise 
liegen weitere 200 Millionen ausgediente 
Handys ungenutzt in deutschen Schubla-
den. Eine Handyspende bewirkt viel Gutes:
Zum einen wird den Menschen geholfen, 
die weltweit durch moderne Sklaverei 
ausgebeutet werden. Die in den Handys 
enthaltenen Rohstoffe werden meist unter 
unfairen und lebensgefährlichen Arbeits-
bedingungen abgebaut. Aus dem Erlös 
des Recyclings und der Wiederverwertung 
unterstützt missio seine Projektpartner. 
Sie helfen den Betroffenen, sich aus die-
sen ausbeuterischen Lebenssituationen zu 
befreien.
Zum anderen tragen Sie zum Umwelt-
schutz bei: Da die seltenen, wertvollen 
Rohstoffe wie Gold recycelt werden, muss 
weniger Material umweltschädigend ab-
gebaut werden. Nicht recycelbare Stoffe 
werden fachgerecht entsorgt und können 
somit nicht mehr die Umwelt belasten.
Weitere Informationen zum Thema finden 
sich unter www.missio-hilft.de/handy.

Fasching im Ketteler-Haus
Wie bereits bekannt, steigt der Fasching 
unter dem Motto „Wir holen unsere Mas-
ken raus und feiern wieder Fasching 
im Ketteler-Haus“ jetzt am Samstag, 
04.02.2023, ab 19.30 Uhr, im Ketteler-Haus!
Clowns, Piraten, Prinzessinnen, Traumtän-
zer, Helden und alle anderen Närrinnen 
und Narren sind herzlich willkommen. Bel-
lo und Partner werden in bewährter Weise 
musikalisch begleiten.
Alle Königsbronner und Gäste in Feierlau-
ne sind herzlich dazu eingeladen.
Erfrischungen an der Bar und Stärkung aus 
der Küche wie jedes Jahr! 
Endlich kann diese närrische Party wieder 
gefeiert werden. Darauf und auf viele Be-
sucher freut sich das Faschingsteam.

Katholische
Kirchengemeinde
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Die LandFrauen Heidenheim-Königsbronn 
laden am Donnerstag, 9. Februar 2023, um 
14.00 Uhr, zum Sockenstricken ein.
Die Veranstaltung findet in der Brunnen-
straße 32, 89520 Aufhausen, statt.

Am 7. März 2023 findet um 14.00 Uhr die 
Hauptversammlung mit Wahlen der Land-
Frauen Heidenheim-Königsbronn in der 
Ziegelhütte in Königsbronn statt.
Außerdem ist ein Filmvortrag von Inge 
Reiff zu den „Kirchen im Ries“ vorgesehen.
Wahlvorschläge nimmt Nicole Späth unter 
0170/8378270 entgegen.

Einladung zur Mitgliederversammlung der 
Hundesportfreunde Königsbronn 2002 e.V. 
am 11. März 2023 im Landhotel Wental in 
Bartholomä um 18.30 Uhr.
Tagesordnung:
•  Eröffnung und Begrüßung der Anwesen-

den
•  Bestätigung der Tagesordung
•  Feststellung der Anwesenden
•  Bestätigung des Protokolls der letzten 

Jahreshauptversammlung
•  Bericht der Kassiererin
•  Bericht der Kassenprüfer
•  Entlastung der Kassiererin
•  Entlastung der Vereinsleitung
•  Wahlen
•  Neuaufnahmen/Austritte
•  Anträge
•  Verschiedenes
Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten.

Dämmerschoppen 03. Februar 2023
Zur Abfahrt nach Zang trifft man sich um 
17.45 Uhr am Altenwohnheim Daimler-
straße.

Vorschau
Februar 2023
03.02. Dämmerschoppen
19.02. Halbtagswanderung
 gemeinsam mit OG Zang
 Panoramaweg Königsbronn
24.02. Freitags-Wandertreff

Einladung
zur ordentlichen Hauptversammlung 2023 
der Schützengesellschaft Königsbronn 
1699 e.V.
Termin: Samstag, 11.02.2023
Ort: Schützenhaus am Flachsberg 
 in 89551 Königsbronn
Beginn: 15.00 Uhr
Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3.  Genehmigung des Protokolls der 

HV 2022
4.  Berichte der Vereins leitung
 4.1  Oberschützen meister
 4.2  Technischer Leiter
 4.3  Schatzmeister
5.  Aussprache zu den Berichten
6.  Bericht der Kassen prüfer
7.  Entlastung für das Sportjahr 2022
8.  Ehrungen
9.  Wahlen der Gruppe 2 
 2. Schützenmeister
 Technischer Leiter
 Schriftführer/in
 Kassenprüfer (Karl Kraft)
10. Verschiedenes – Anträge

Anträge zur Hauptversammlung sind 
schriftlich bis zum 06.02.2023 bei OSM 
Horst Reiche, Uhlandstr. 36, 89551 Königs-
bronn, einzureichen.

Der bekannte Königsbronner Oldie Fa-
sching ist am Samstag, 04. Februar, ab 
20.00 Uhr, in der Hammerschmiede. Ein-
lass ist bereits um 19.30 Uhr.
Der Kartenvorverkauf läuft bereits. Karten 
gibt es bei:
der Volksbank in Königsbronn,
bei Wäsche Reiber in Heidenheim,
und bei der Shell Station Birkhold in Stein-
heim.
Am Sonntag, 05. Februar, ist in Unterko-
chen der Faschingsumzug. Umzugsbeginn 
ist um 13.31 Uhr. Treffpunkt um 12.00 Uhr 
am Magazin.

Einladung zur Jahreshauptversammlung 
der Angelfreunde Ochsenberg e.V. am 
18.  Februar 2023, im Schützenhaus Och-
senberg, um 19.00 Uhr. 
Tagesordnung:
•  Begrüßung
•  Jahresrückblick
•  Kassenbericht
•  Entlastung Vorstände und Kassierer
•  Anträge
•  Sonstiges
Anträge müssen bis spätestens 11. Feb-
ruar  2023 beim 1. Vorstand eingegangen 
sein. 
Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten.

Was den Landwirt interessiert

KreisLandFrauenverband
Heidenheim

Vereinsberichte

Königsbronn

Hundesportfreunde
Königsbronn 2002 e.V.

Schwäbischer Albverein
OG Königsbronn

Schützengesellschaft
Königsbronn 1699 e.V. Q

Itzelberg

Itzelberger Pfannaglopfer

Foto: Itzelberger Pfannaglopfer

Gut gelaunt trafen sich die Pfannaglopfer zum Umzug in Oberkochen am ver-
gangenen Sonntag. Am Samstag beteiligten sie sich am Sturm auf Heidenheim 
mit ihrem Ehrenvorsitzenden Wolfgang Holubar.

Ochsenberg

Angelfreunde
Ochsenberg e.V.
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Jahrgang 1941/42
Das nächste Treffen ist am Donners-
tag, 09.  Februar, im Café „ver-edelt“, um 
14.30 Uhr. 

Samstag, 04.02.2023
Aktiv, 14.00 Uhr
SGM – TSV Hüttlingen
Vorbereitungsspiel Kunstrasenplatz in 
Oberkochen
Bambini, 12.00 Uhr
5. Spieltag, Ulrich-Pfeifle-Halle in Aalen

Sonntag, 05.02.2023
F-Junioren, 9.00 Uhr
5. Spieltag, Römerhalle in Böbingen

Am kommenden Wochenende findet der 
13. Spieltag der Saison 2022/23 der Sport-
kegler mit folgenden Begegnungen statt. 

Samstag, 04. Februar 2023
Verbandsliga Württemberg: 
SVH Königsbronn – SV Heilbronn am Lein-
bach
Spielbeginn: 12.30 Uhr auf dem Molden-
berg

Regionalliga Alb Donau: 
SVH Königsbronn II – SKV Giengen
Spielbeginn: 16.00 Uhr auf dem Molden-
berg

Bezirksklasse C-Ost Alb Donau: 
TV Brenz gemischt – SVH Königsbronn ge-
mischt
Spielbeginn: 14.00 Uhr in Brenz

Für die Sommersaison 2023 stehen inzwi-
schen die Gruppengegner der TCK-Mann-
schaften fest.
In der Oberliga spielen die Herren 60 ge-
gen den TC Ravensburg, TA TSV Walden-
buch, TA TV Bissingen/Teck, TC Hechingen, 
TC Friedrichshafen.
Die Herren 30 spielen in der Bezirksoberli-
ga gegen TV Schwäbisch Gmünd, TC Weiler 
zum Stein, TEV R.W. Fellbach, TC Burgstet-
ten und dem TA TSV Neustadt.
Als 4er-Mannschaft spielen die Herren 50 
in der Bezirksliga mit je einem Hin- und 
Rückspiel gegen TC Ebnat, TC Aalen 2 und 
TA TSV Alfdorf.
Die Damen 50 treten in der Bezirksstaffel 
als 4er-Mannschaft gegen TA TSV Unter-
gröningen, TC Schechingen, TC Oberkochen 
und der TV Mutlangen an.
In der Herren 65 Doppelrunde stehen 
wieder einige spannende Derbys an. Die 
Gruppengegner sind die TSG Schnaitheim, 
TV Allmersbach, TA SV Unterkochen und 
der TC Ebnat.
Die Herren 1, gemeldet in der Kreisklasse, 
spielen gegen SPG Alfdorf/Pfahlbronn, TV 
Spraitbach, TV Schwäbisch Gmünd 3, TC 
Niederstotzingen 3 und TA TV Steinheim 
1904.
Die bisherige Hobby Mixed Mannschaft 
geht nun bei den Aktiven getrennt an den 
Start, mit den neu gegründeten Damen 
und Herren 2 TCK Mannschaften.
Die Herren 2 spielen in der Kreisstaffel 
mit einer 4er-Mannschaft gegen TA SV 
Bolheim, SPG TA TSG/TC Giengen, TA SSV 
Hermaringen, TC Herbrechtingen und TC 
Ebnat 3.
Auch mit einer 4er-Mannschaft spielen 
die TCK Damen in der Kreisstaffel gegen 
SPG TA TSG/TC Giengen, TC Heidenheim, 
TC Sontheim/Brenz 2, TC Oberkochen und 
TC Niederstotzingen 3.
Die gemischten U15 Junioren treten in der 
Staffelliga gegen die Mannschaften des TC 
Lauchheim, TA SV Bolheim und TA Heiden-
heim an.
Im KIDs-Cup U12 in der Staffelliga lauten 
die Gegner SPG TA TSG/TC Giengen, TC 

Heidenheim, TA TV Steinheim 1904 und 
der TC Ebnat.
Der TCK freut sich auf spannende Heim-
spiele.

Die Aktivenmannschaft des Tischtennis-
clubs empfängt am Samstag, 4. Feb-
ruar, den SV Neresheim II. Spielbeginn 
18.00 Uhr; Treffpunkt 17.00 Uhr in der Och-
senberger Turnhalle.

Die 2. Mannschaft der Schachfreunde er-
reichte in der vorletzten Runde der A-Klas-
se gegen Heidenheim 2 leider nur ein 
2:2-Unentschieden. Damit sind die Auf-
stiegsträume wohl vorbei, wenn Heiden-
heim nicht noch eine Begegnung verliert. 
Michelle Koffler und Klaus Rissmann hol-
ten die beiden Punkte für Königsbronn.

Hallenbezirksmeisterschaften
Am vergangenen Sonntag fand in der 
Herwartsteinhalle in Königsbronn die 
Endrunde der diesjährigen Hallenbezirks-
meisterschaften der B-Junioren statt. Die 
Mannschaft konnte unter mehr als 60 Teil-
nehmer einen ausgezeichneten 4. Platz er-
reichen. Herzlichen Glückwunsch.

Beim Auswärtsspiel bei der TSG Schnait-
heim unterlag der TTC mit 5:9. Kein ge-
wonnener Punkt im vorderen Paarkreuz, 
machte einen Sieg oder ein knapperes Er-
gebnis nicht möglich. Für den TTC waren 
im Einzel Thorsten Kolak 2x, Anette Kolb 
und Fabian Moric sowie im Doppel Sven 
Kolak/Anette Kolb erfolgreich. Weitere 
Spieler Elmar Brändel und Alexander Hart-
mann.

Königsbronn

Jahrgangstreffen

Sportecke

SCHACH 
fördert 
das logische Denken, 
die Konzentration, 
das Durchhaltevermögen; 

daher - schicken Sie Ihr Kind zum 
Schachkurs !      

Für Jungen und Mädchen ab 9 Jahren 
jeweils am Donnerstag von 18.00 – 19.00 Uhr 
in der Mensa der Georg-Elser-Schule. 

Schachfreunde Königsbronn e.V. 
Kursleiter: Gerd Bofinger 

Schachfreunde

Sportverein
Herwartstein 05 e.V.

Abteilung Fußball
SGM Königsbronn/Oberkochen

Abteilung Sportkegeln I

Tennisclub
Königsbronn z

TTC Königsbronn e.V. E

Sportergebnisse

Königsbronn

Schachfreunde

Sportverein
Herwartstein 05 e.V.

Abteilung Fußball
SGM Königsbronn/Oberkochen

TTC Königsbronn e.V. E
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Anzeigen

 Königsbronn, im Februar 2023

Sie machte ihr Ding, egal, was die anderen sagten.
(nach Udo Lindenberg)

Senta Bruch
(geb. Elser)

* 10.8.1967        † 24.1.2023

 In Liebe und Dankbarkeit:
 Dein Michel mit Helen und Norman
 Deine Mutter Anita

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am Freitag, dem
10. Februar 2023, um 14 Uhr auf dem Friedhof in Itzelberg statt.

 Königsbronn, im Januar 2023

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied 
von meinem lieben Bruder, Schwager und Onkel

Paul Wimmer
* 04.08.1948     † 18.01.2023

In liebevoller Erinnerung
Ingrid und Peter
Simone und Denis mit Familie
und alle Angehörigen

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am 
Freitag, 10. Februar 2023, um 11.30 Uhr, auf dem Friedhof in Itzelberg statt.

 Königsbronn, im Januar 2023

Plötzlich und unerwartet, für uns alle unfassbar, 
hat uns der Tod das Liebste genommen.

Deine Ehefrau Resmije
Deine Kinder Mikail, Lanika und
der ungeborene Bilall Benito Florian
Deine Eltern Gabi und Mario
Dein Bruder Marco mit Emilia
Dein Bruder Philipp
Deine Schwester Edda

Wir haben in aller Stille von ihm Abschied  
genommen.

Benito Bilall
Atzeni

02.02.1989 – 27.01.2023

Besichtigung Tel. 07328/5283

Zu verkaufen:

Zweifamilien-Haus in Könnigsbronn 
Tallage
EG: 3 Zimmer, Küche, Bad, 
Terrasse,Garten 82 m²
OG: 3 Zimmer, Küche, Bad,
Balkon 82 m²
DG teilweise ausgebaut,
Dach isoliert ca. 60 m²
Grundstück 419 m², Einzelgarage
bezugsfrei
 Preis auf Anfrage

Sonstiges

Der Arbeitskreis Alb-Guide Östliche Alb hat 
für das Jahr 2023 interessante Führungen 
im Heimatraum vorbereitet. Die Themen-
bereiche sind vielfältig und reichen von 
Kräuterwissen, sportlichen Touren von 
Burg zu Burg, geheimnisvollen Orten in 
den Wäldern, ehemaligen Ritterburgen, 
von Mühlen und Schlössern, bedeutenden 
Höhlen, Zeitreisen mit dem Fahrrad, die 
Geschichten von Erzknappen und Stein-
hauer, einer Wanderwoche u. v. m. Für die 
Angebote ist eine Anmeldung angeraten.  
Das Jahresprogramm 2023 ist in einem 
Kalenderblatt einzusehen: www.wetter-
glas.de/Alb-Guide. Das gesamte Angebot 
„Geführte Touren 2023“ bietet die Heiden-
heimer Brenzregion auf einem übersicht-
lich gestalteten Faltblatt, abrufbar unter 
www.heidenheimer-brenzregion.de

Alb-Guide-Touren im Monat Februar
Am Sonntag, 12. Februar, geht Alb-Guide 
und Gästeführer Guido Wekemann auf sei-
ne Hochwinter-Tour zum Weihnachtshof. 
Er beginnt die Vormittagswanderung um 
9.00 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Klos-
ter Neresheim. Bei ungünstigem Wetter 
(Starkwind und Sturm) geht der Alb-Guide 
aus Sicherheitsgründen nicht auf diese 
Strecke, die in Teilen auch durch den Wald 
führt. Info: Tel. 07326/7467, ggf. nachfragen.
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WEIBERFASCHING

HAMMERSCHMIEDE

16.02.2023

Einlass: 19:30 Uhr
Beginn: 20 Uhr

VVK Stelle: RATHAUS
(ab 31.01. - Zimmer 3)
VVK: 8 €
Abendkasse: 10 €

HEIMFAHRSERVICE
in KÖNIGSBRONN

23 - 2 Uhr

BestattungenBestattungen
Verena LeibersbergerVerena Leibersberger

Wir sind im gesamten Landkreis für Sie da.Wir sind im gesamten Landkreis für Sie da.

Tel.: 07321-3 53 26 55Tel.: 07321-3 53 26 55
Mobil: 0172-600 89 69Mobil: 0172-600 89 69

24 std. erreichbar24 std. erreichbar

mit Herz und Handmit Herz und Hand

Werbung neu 2022-23

Montag, 19. Dezember 2022 09:29:04

Sanitäts haus
Johannes Bonn

Sanitätshaus Johannes Bonn GmbH
Aalener Str. 6, 89520 Heidenheim

Telefon 07321 660 61 60
www.sanitaetshaus-j-bonn.de

Kompressionsstrümpfe - Schuheinlagen - Bandagen
Orthesen - Prothesen - Rollatoren - Pflegehilfsmi�el
Badehilfen - Pflegebe�en - Rollstühle - Treppenli�e

. . .  MEHR ALS NÄHEN

Tassen-Aktion
Individuell gestaltete 

Tasse mit  
Spruch, Bild etc. 

nur 9,90 €

Heidenheimer Straße 4
73447 Oberkochen
Tel. 0 73 64 / 66 67

Fax 0 73 64 / 41 23 0
michaela@steckbauer-oko.de

Das Print-Werk in Unterkochen
Egal welches Format, wieviel Seiten oder Farben. Wir machen alles möglich. Auf Wunsch bis zum Postversand.
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Wallbacher Straße 12 · 89547 Gerstetten  
T (0 73 23) 95  16-0 · www.frick.eu

Wir finden die passende Lösung für Sie und  
beraten zu attraktiven Förderprogrammen.

Online-Fachvortrag  
zur Wärmepumpe

Donnerstag, 09. Februar 2023 um 18.30 Uhr, Einlass nur 
nach telefonischer Anmeldung unter T (0 73 23) 95 16-0

Wir suchen ab sofort
PRODUKTIONSHELFER (m/w/d)
IHRE AUFGABEN
• Bedienen von Produktionsmaschinen
• Prüfen der Werkstücke nach Qualitätsvorgaben

IHR PROFIL
• Handwerkliches Geschick (auch für Quereinsteiger geeignet)
• Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit
• Bereitschaft zum Schichtdienst

DAS ERWARTET SIE BEI UNS
• Hochmoderne Betriebsstätte mit automatisiertem Maschinenpark 
• Industrie 4.0 in einem digitalisierten Produktionsumfeld
• Arbeiten in einem jungen und dynamischen Team
• Möglichkeit zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung
• Leistungsgerechte Bezahlung

Sind Sie offen für neue Herausforderungen und wollen Ihre 
persönlichen Fähigkeiten einbringen? 
Dann bewerben Sie sich mit Gehaltsvorstellung und Ihrem frühest 
möglichen Eintrittstermin noch heute bei uns.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Unser Unternehmen lernen Sie am
besten online unter www.cnc-steinmetzer.de kennen.

STEINMETZER GmbH - Der Spezialist in der hochproduktiven Aluminium-
Zerspanung und Serienfertigung in den Bereichen CNC-Fräsen und CNC-Drehen.

STEINMETZER GmbH
Zeppelinstr. 14, 89555 Steinheim am Albuch              

info@cnc-steinmetzer.de   

Stellenanzeige2023.indd   1Stellenanzeige2023.indd   1 27.01.23   11:5327.01.23   11:53

Florian‘s Bodensee-Obst-Express
Komme am Samstag, 04. Februar 2023,
mit saftigen Äpfeln.

8.00 Uhr Itzelberg  BH am See
8.20 Uhr Ochsenberg Feuerwehrhaus
8.40 Uhr Königsbronn BH Ketteler-Haus
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Metzgerei + Lebensmittel Schröder in Zang
Weikersbergstraße 17 89551 Königsbronn-Zang

Tel. 07328/5383 · Fax 07328/5304 · E-Mail: metzgerei-schroeder-zang@t-online.de
Öffnungszeiten: Di. – Fr., 7.00 – 12.30 Uhr + 14.30 – 18.00 Uhr · Sa., 7.00 – 12.00 Uhr

Sämtliche Fleisch- und
Wurstwaren aus eigener
Produktion
Angebot der Wo. 06

vom 07. – 11.02.2023

Angebot auch unter www.schroeder-zang.de und Facebook.
Jeden Freitag, bei jedem Wetter, grillen wir von 15.30 – 20.00 Uhr.

Kotelett saftig, mager oder mit Fettrand 1 kg / 8,50 €

mild gepökelt und goldgelb gerauchtes 

Schweinenüssle 1 kg / 12,00 €

Schnelle Pfanne Berner Art 1 kg / 13,90 €

kalter Braten Schweine-Hals 1 kg / 15,50 €

frische Schinkenwurst 
auch kleine Portionswürste 

1 kg / 17,50 €

Schinkenhonig-
Leberwurst
1 kg / 17,60 €

Bauern- oder Paprika-
Würste

1 kg / 15,00 €

Luftgetrocknete 
Salami 1 kg / 21,50 €

nach italienischer Art / eigene Her-
stellung / naturgereift

Superknüller

Presswurst sauer  250 g / 2,75 € (1 kg = 11,00 €)

Für Druckfehler keine Haftung / Gerne verpacken wir Ihre Ware auch in Vakuumbeutel. 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir 0,30 € pro Beutel berechnen.

Parkettrenovierung
Wir frischen Ihren Parkett wieder auf!
Durch eine fachgerechte Renovierung
können alte Parkettböden neu erstrahlen.
Parkett schleifen, lackieren oder ölen.
Wir helfen Ihnen auch beim Ab- und
Wiederaufbau der Möbel.

Party-Service - 
alles für Ihr Fest!

Fleisch- und Wurstwaren 
aus eigener Herstellung

Inhaber: 
Peter Vogel

Brenzquellstraße 6

89551 Königsbronn 
Tel. 07328-919246
Fax 07328-919247

Angebot der Woche:
gültig vom 02.02. bis 08.02.2023

Schweineschnitzel 100 g € 1,29
Fleischspieße 100 g € 1,29
Frischer
Schweinebauch 100 g € 0,69
Kochschinken 100 g € 2,09
Frische Schinkenwurst 100 g € 1,45
Hausmacher Leberwurst 100 g € 0,99
Eiersalat 100 g € 1,19

Täglich warme Mittagessen zum
Mitnehmen oder Essen auf Räder.

Angebot gültig solange Vorrat reicht!

 89555 Steinheim · Zeppelinstraße 19 
Tel. 07329 -92 040 · info@kraft-steinheim.de

Bad
Heizung
Solar

    Komplettbäder

   Moderne Heizungen

 Solaranlagen

Kundendienst

Bauflaschnerei

Ort Datum Unterschrift

Produktionsfreigabe ohne Änderung

Produktionsfreigabe nach Änderung
Erneute Zusendung nach Änderung

Bunsenstraße 3 · 64293 Darmstadt · Telefon 06151 9933-0 · Fax 9933-33 · E-Mail: info@city-bild-werbung.de

Wir arbeiten in unserem Haus mit modernsten Mitteln. Bedingt durch verschiedene Faktoren, wie Umgebungslicht, Durchleuchtung und Materialbeschaffenheit 
können wir keine 100%ige Farbverbindlichkeit garantieren.

Werbeort : KL Heidenheim 
Auftrags-Nr. : 801268
Auftrags-Datum : 11.01.2012

Zeichnung vom  : 18.01.2013
Gestaltung : bh

(Grafische Darstellung, Inhalt und Text)

City Autolackierung
Meisterwerkstatt für Fahrzeuglackierung

Unfallinstandsetzung

Abhol / Bringdienst

Kostl. Ersatzwagen

Unfallinstandsetzung

Abhol / Bringdienst

Kostl. Ersatzwagen

Unfallinstandsetzung

Abhol / Bringdienst

Kostl. Ersatzwagen
www

Gutenbergstr. 8 · Heidenheim · Tel. 07321 45238

City Autolackierung

www.city-autolackierung.de
Gutenbergstr. 8 · Heidenheim · Tel. 07321 45238
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STARZ METALLBAU – WO SONST?

Telefon: (0 73 67) 92 20-16 | www.starz-metallbau.de
Kreidestraße 4 • 73432 Aalen-Ebnat

SCHLUSS MIT DEM PREIS-IRRSINN!

Jetzt 
Terrassendach planen 

und 10%  
INFLATIONS-PRÄMIE 

abstauben!
Prämie befristet bis 31.03.2023

REIFENHOTEL
mietboxen24.de
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